
   Ablauf eines Umlegungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch   (§§ 45 - 79 BauGB) 

Anordnung der Umlegung (§ 46)

Anhörung der Eigentümer (§ 47)

Umlegungsbeschluss (§ 47) und
öffentliche Bekanntmachung

 Eintragung Umlegungsvermerk
 ins Grundbuch (§ 54)
 Verfügungs- und 
 Veränderungssperre (§ 51)

Fertigung von Bestandskarte
und -verzeichnis (§ 53)

Zuteilungsgespräche 
mit Eigentümern

Erarbeitung eines Zuteilungs-
entwurfs durch Umlegungsstelle

Erörterung des Umlegungsplans 
mit den Eigentümern (§ 66)

Vorwegnahme der 
Entscheidung (§ 76)

Vorzeitige Besitz-
einweisung (§ 77)

Aufstellung des Umlegungs- oder
 Teilumlegungsplans (§§ 66-68)

öffentliche Bekanntmachung des 
Umlegungsplans (§ 69)

Möglichkeit der Einsichtnahme 
bei berechtigtem Interesse (§ 69)

Zustellung des Umlegungsplans 
an die Beteiligten (§ 70)

Inkrafttreten des Umlegungsplans durch
 öffentliche Bekanntmachung (§ 71)

Eintritt des neuen Rechtszustands (§ 72)
finanzielle Abwicklung (§ 64)

Berichtigung der öffentl. Bücher (§ 74)

  =  Rechtsbehelf möglich
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